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Signatur StAZH OS 8 (S. 291-292) 

Titel Beschluß betreffend einen Zuschußkredit für 
Bedürfnisse der Hochschule. 

Ordnungsnummer  

Datum 02.04.1851 
 
[S. 291] Der Große Rath, 
nach Einsicht eines Antrages des Regierungsrathes, 
beschließt: 
Es wird dem Regierungsrathe für so lange, als die Verhältnisse es nothwendig machen, 
ein jährlicher Kredit von Frkn. 3000 zum Behufe der Anstellung eines zweiten Dozenten 
eigens oder vorherrschend für die Fächer des römischen Rechtes an der 
staatswissenschaftlichen Fakultät der Hochschule sowie zum Behufe der Befriedigung 
anderweitiger Bedürfnisse dieser letztern Anstalt eröffnet. 
 
Zürich, den 2. April 1851. 
 
Im Namen des Großen Rathes: 
Der Präsident, 
E. Sulzberger. 
Der erste Sekretär, 
Sulzer. 
 
Wir Präsident und Regierungsrath des Kantons Zürich haben zum Behufe der 
Vollziehung des vorstehenden Beschlusses verordnet: // [S. 292] 
Dieser Beschluß soll den betreffenden Behörden zugestellt und sowohl in die 
Gesetzsammlung als in das Amtsblatt aufgenommen werden. 
 
Also beschlossen Samstags den 5. April 1851. 
 
Der erste Präsident, 
Dr. U. Zehnder. 
Der erste Staatsschreiber, Sulzer. 
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